
 

 

Aktualisierte Informationen zu 
unseren Testzeiten 

  
 

Sehr geehrte Besucher und Besucherinnen, 
 
Auf Grund einer am 17.12.2021 in Kraft tretenden Verordnung gelten folgende 

Regelungen: 

 

Alle Besucherinnen und Besucher (unabhängig von einer Immunisierung) dürfen 
die Einrichtung nur betreten, wenn sie getestete Personen im Sinne des § 2 
Nummer 6 der COVID-19-Schutzmaßnahmen Ausnahmeverordnung sind! 
 

Ergänzend zu den Besuchszeiten werden folgende Zeitkorridore (7) zum Testen 

angeboten: 

 
 Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und am Sonntag jeweils 

am Nachmittag sowie am Freitagmorgen finden Testungen auf Covid-19 statt  

 Zu allen anderen Besuchszeiten finden KEINE Testungen statt  

 an den Tagen OHNE Testmöglichkeit bitten wir Sie eines der örtlichen 

Testzentren aufzusuchen. Extern durchgeführte Testergebnisse müssen in 

Papierform oder digital nachgewiesen werden (Gültigkeit 24 Stunden für 

ALLE) 

 die Besuchs- bzw. Einlasszeitenzeiten bleiben, bis auf dienstags, von den 

geänderten Testzeiten unberührt 

 die Einlasszeit am Dienstag ist von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

 der letzte Besuchereinlass ist um 17.00 Uhr, dienstags um 18.00 Uhr 

 alle weiteren Vorgaben bezüglich der Hygiene - / Abstands - / 

Maskenregelungen bleiben hiervon unberührt  

 das Besuchermonitoring ist bei jedem Besuch verpflichtend durchzuführen 

 auf Grund der verpflichtenden Testungen für alle Besucher können 

Wartezeiten entstehen 

 bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über mögliche 

Besuchsänderungen auf unserer Homepage: 

             www.st-raphael-fredeburg.de 

 
Mit der Bitte um Verständnis! 
 
17.12.2021                                                                                      A. Trompeter 
                                                                                                        Einrichtungsleitung                                                                                                 
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